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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der Tessiner
Standesinitiative zur Überprüfung der Strafrahmen für Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte zum dritten Mal um weitere zwei Jahre. Das Anliegen sei
Gegenstand der laufenden Differenzbereinigung im Entwurf zur
Strafrahmenharmonisierung; deren Ergebnis soll abgewartet werden, bevor mit der
Standesinitiative weiter verfahren wird, erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der
zuständigen RK-SR. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der Genfer
Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes der Vergewaltigung im
Strafgesetzbuch erneut um zwei Jahre. Das Anliegen sei Gegenstand der laufenden
Revision des Sexualstrafrechts; deren Abschluss soll abgewartet werden, bevor mit der
Standesinitiative weiter verfahren wird, erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der
zuständigen RK-SR. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der
parlamentarischen Initiative Jositsch (sp, ZH) für Mindeststrafen bei sexuellen
Handlungen gegenüber Kindern unter 16 Jahren erneut um zwei Jahre. Das Anliegen
sei Gegenstand der laufenden Revision des Sexualstrafrechts; deren Abschluss soll
abgewartet werden, bevor mit der parlamentarischen Initiative weiter verfahren wird,
erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der zuständigen RK-SR. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 nahm sich der Ständerat als Zweitrat der Änderung des DNA-
Profil-Gesetzes an. Er trat ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein. Wie bereits den
Nationalrat beschäftigte auch den Ständerat die Frage, welche äusserlichen Merkmale
für die Phänotypisierung aus einer DNA-Spur ermittelt werden dürfen bzw. ob die Liste
im Gesetz abschliessend sein soll. Der Bundesrat hatte im Entwurf eine
Delegationsnorm vorgesehen, die es ihm erlaubt, in Abhängigkeit vom technischen
Fortschritt weitere äusserliche Merkmale – zusätzlich zu den im Gesetzestext explizit
genannten Augen-, Haar- und Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter – für die
Phänotypisierung zuzulassen. Der Nationalrat hatte diese Bestimmung entgegen dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit bestätigt. Der Ständerat tat es ihm nun gleich; die
Minderheit Sommaruga (sp, GE), die die Streichung der Delegationsnorm forderte,
unterlag mit 26 zu 17 Stimmen. Anders als die Volkskammer sprach sich der Ständerat
indes gegen die generelle Möglichkeit aus, nach einem Suizid ein DNA-Profil der toten
Person zu erstellen. Für die vorberatende RK-SR sei eine solche Stigmatisierung von
Suiziden unverständlich, zumal sich die meisten Suizide ohne vorherige Straftat
ereigneten, erläuterte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Bestünden
Anzeichen auf einen Zusammenhang mit einer Straftat, könne die Staatsanwaltschaft
bereits nach geltendem Recht ein DNA-Profil erstellen lassen. Die kleine Kammer folgte
ihrer Kommission diesbezüglich stillschweigend und kehrte damit zur bundesrätlichen
Version zurück. Differenzen zur Fassung des Bundesrats schuf der Ständerat hingegen
bei den Regeln über die Löschung von DNA-Profilen. Einerseits entschied die
Kantonskammer, dass DNA-Profile von Beschuldigten im Falle eines Freispruchs, einer
Nichtanhandnahme oder einer Einstellung des Verfahrens nur mit Genehmigung des
Zwangsmassnahmengerichts weiter aufbewahrt werden dürfen. Der Bundesrat wollte
diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft überlassen. Justizministerin Karin Keller-
Sutter brachte der ständerätlichen Lösung Skepsis entgegen, verzichtete angesichts des
einstimmigen Kommissionsbeschlusses jedoch auf eine Abstimmung und kündigte an,
die Frage im Nationalrat noch einmal zur Diskussion zu bringen. Andererseits setzte der
Ständerat die Löschfrist für DNA-Profile von schuldunfähigen Täterinnen und Tätern auf
zwanzig Jahre fest. Der Bundesrat hätte diese Frist, so die EJPD-Chefin, in der
Verordnung regeln wollen, begrüsste aber die «grössere Klarheit und Transparenz» des
Kommissionsantrages, worauf dieser stillschweigend gutgeheissen wurde. Als Letztes

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2021
KARIN FRICK
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diskutierte die kleine Kammer die Frage, bei welchen Delikten Phänotypisierung und
Verwandtenrecherche eingesetzt werden dürfen. Der Nationalrat hatte den
bundesrätlichen Vorschlag gutgeheissen, der diese Methoden für alle Verbrechen, d.h.
Delikte mit Strafandrohung von mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe, vorgesehen hatte.
Der ständerätlichen Kommission war dieser Anwendungsbereich zu breit; sowohl die
Mehrheit als auch die Minderheit beantragten daher die Einführung eines – mehr oder
weniger umfassenden – Deliktkatalogs. Mit 31 zu 12 Stimmen nahm der Ständerat den
enger gefassten Katalog der Kommissionsmehrheit an, der nur die schwersten Delikte
abdeckt, insbesondere Gewalt- und Sexualdelikte. Nicht anwendbar sein sollen die
neuen Ermittlungsverfahren demnach bei Vermögensdelikten wie Diebstahl oder
Hehlerei. Dem so angepassten Entwurf stimmte die Ständekammer in der
Gesamtabstimmung einstimmig zu. 4

Im November 2020 äusserte der Kanton Genf mittels Standesinitiative die Forderung,
eine Revision des Sexualstrafrechts vorzunehmen. Konkret müssten die Bestimmungen
des Sexualstrafrechts so geändert werden, dass die Verletzung der sexuellen Integrität
bereits beim fehlenden Einverständnis ansetze, die beiden Tatbestandsmerkmale der
Gewalt und Drohung gestrichen und ein Straftatbestand der sexuellen Belästigung
geschaffen werde. Die strafrechtliche Ahndung sexueller Gewalt und Belästigung sei ein
öffentliches Interesse und dürfe nicht vernachlässigt werden, damit solches Verhalten
nicht ungestraft bleibe. Obschon die Schweiz 2018 mit der Ratifizierung der Istanbul-
Konvention den richtigen Weg eingeschlagen habe, setze das Schweizer Strafrecht –
anders als in der Konvention vorgesehen – noch immer das Tatbestandsmerkmal der
Unfähigkeit zum Widerstand voraus. Dies führe dazu, dass von den 22 Prozent der
Frauen, welche in ihrem Leben bereits Opfer von Eingriffen in die sexuelle Integrität
geworden seien, dies nur 8 Prozent der Polizei meldeten. Ein nicht vorliegendes
Einverständnis müsse zur Erfüllung dieses Tatbestands allerdings ausreichen, so der
Kanton. 
Die RK-SR beantragte ihrem Rat im November 2021 einstimmig, der Standesinitiative
keine Folge zu geben. In ihrem Bericht begründete sie dies damit, dass sie auf Basis der
abgeschlossenen Vernehmlassung zur Sexualstrafrechtsrevision bereits einen Entwurf
ausarbeite und es als wenig sinnvoll erachte, parallel noch weitere Anpassungen in
diesem Bereich vorzunehmen. Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS) fügte im
Ratsplenum an, dass das Anliegen sicherlich in der zu erwartenden kontroversen
Debatte über die Revision des Sexualstrafrechts zur Diskussion kommen werde. Die
Kantonskammer folgte dem Antrag ihrer Kommission stillschweigend und gab der
Standesinitiative in der Wintersession 2021 keine Folge. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
CATALINA SCHMID

Nachdem die Räte unterschiedliche Urteile über die Unterstützungswürdigkeit der St.
Galler Standesinitiative für die Aufhebung der Verjährungsfrist für die schwersten
Verbrechen gefällt hatten, prüfte die RK-SR das Anliegen im Oktober 2021 zum zweiten
Mal. Sie blieb bei ihrem Standpunkt und empfahl die Initiative mit 8 zu 5 Stimmen ein
zweites Mal zur Ablehnung, während die Minderheit wiederum Folgegeben beantragte.
Im Ständeratsplenum in der Wintersession 2021 schloss Minderheitssprecher Daniel
Jositsch (sp, ZH) sein Votum mit der Feststellung, dass die Zeit heute auf der Seite der
Mörderinnen und Mörder sei; die Standesinitiative wolle dagegen, dass die Zeit auf der
Seite der Opfer sei. Auf der Gegenseite argumentierte Beat Rieder (mitte, VS), es sei ein
«Märchen, dass Cold Cases nach dreissig, vierzig Jahren aufgeklärt werden könnten».
Mathias Zopfi (gp, GL) fügte an, es sei fast unmöglich, nach so langer Zeit einen Mord zu
beweisen, weil es für die Qualifizierung einer Tötung als Mord eine Absicht, ein Motiv
brauche, was mit einer DNA-Spur nicht nachgewiesen werden könne. Am Ende einer
engagierten Debatte gab die Ständekammer der Standesinitiative mit 21 zu 20 Stimmen
knapp Folge. Die zuständige Kommission wird nun eine entsprechende Gesetzesvorlage
ausarbeiten. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
KARIN FRICK
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Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Das Rechtshilfeabkommen in Strafsachen mit Indonesien kam in der Frühjahrssession
2021 in den Ständerat und verursachte keinen grossen Diskussionsbedarf. Die RK-SR
beantrage einstimmig die Annahme des Staatsvertrags, teilte ihr Sprecher Beat Rieder
(mitte, VS) dem Rat mit. Mit dem Rechtshilfevertrag, der inhaltlich auf einer Linie mit
den bisherigen Rechtshilfeverträgen liege, schaffe die Schweiz die völkerrechtliche
Grundlage, damit die Justizbehörden in einer zunehmend globalisierten Welt
zusammenarbeiten können, so der Kommissionssprecher. Der Vertrag enthalte
Massnahmen, die zur Unterstützung eines Strafverfahrens im anderen Land ergriffen
werden können. Darüber hinaus nenne er Voraussetzungen für die Leistung der
Rechtshilfe, regle die Modalitäten der Durchführung und lege Situationen fest, in denen
die Rechtshilfe abgelehnt werden kann. Im Gegensatz zu bestehenden
Rechtshilfeverträgen enthalte er auch eine Bestimmung zum Datenschutz. Laut Rieder
beruht der Vertrag auf den Grundsätzen des schweizerischen Rechtshilferechts und
enthalte detailliert formulierte Bestimmungen, weshalb keine gesetzgeberische
Umsetzung notwendig sei. Rieder machte klar, dass mit den ausgebauten
wirtschaftlichen Beziehungen zu Indonesien auch der Bekämpfung von
Wirtschaftsdelikten, Geldwäscherei und Korruption eine zunehmende Bedeutung
zukomme. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärte, dass der Vertrag mit
Indonesien ein «konkretes Bedürfnis» der Schweizer Strafverfolgungsbehörden
bediene. Der Vertrag enthalte ausserdem Garantien, dass die Schweiz nur dann
Rechtshilfe leiste, wenn keine konkreten Hinweisen auf die Verletzung von
Menschenrechten durch Indonesien im Anschluss an ein Rechtshilfeverfahren vorlägen.
Damit erfülle die Schweiz ihr innerstaatliches Recht, sowie ihre internationale
Verpflichtung. Der Ständerat nahm den Entwurf mit 43 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
einstimmig an. 
In der Schlussabstimmung bestätigte der Ständerat seinen Beschluss mit 44 Stimmen
einstimmig und auch der Nationalrat nahm das Abkommen mit 186 zu 7 Stimmen (bei 1
Enthaltung) mit überwältigender Mehrheit an. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2021
AMANDO AMMANN

«Gleich lange Spiesse für Schweizer Unternehmen» forderte die APK-SR in einer
Motion, die schweizerischen Unternehmen Investitionen in chinesische Unternehmen
ermöglichen sollte. Dazu sollte der Bundesrat bei der Weiterentwicklung des
Freihandelsabkommens mit China aushandeln, dass Schweizer Unternehmen zukünftig
uneingeschränkt Anteile chinesischer Unternehmen erwerben und übernehmen
können, was den chinesischen Investitionsmöglichkeiten in der Schweiz entspräche.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Ausländische Investitionen in die
chinesische Wirtschaft seien grundsätzlich stärker reguliert als in der Schweiz, wobei
auch in der Schweiz bestimmte Sektoren gegen unerwünschte Investitionen geschützt
seien. China habe in seiner Rechtsentwicklung in den vergangenen Jahren Fortschritte
gemacht und neue Sektoren für ausländische Investoren geöffnet. Ausserdem hätten
die EU und China 2020 ein umfassendes Investitionsabkommen ausgearbeitet, dessen
verbesserter Marktzugang aufgrund der Meistbegünstigung im Rahmen des GATS-
Abkommens der WTO teilweise auch der Schweiz zuteil werde. Der Bundesrat räumte
aber ein, dass im Nichtdienstleistungsbereich ein Diskriminierungspotenzial bestehe
und dass der Abschluss des Abkommens seitens der EU aus politischen Gründen bis auf
Weiteres sistiert worden sei. Er führte in seiner Stellungnahme ausserdem an, dass man
im laufenden Explorationsprozess zur Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens
das Anliegen der Motion aufnehmen wolle, eine vollständige Reziprozität in allen
Sektoren – wie es die Motion verlange – jedoch weder möglich noch zielführend sei. 

In der Wintersession 2021 gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo sich eine
Minderheit Michel (fdp, ZG) für die Ablehnung der Motion einsetzte. Die Minderheit
sehe zwei potenziell negative Auswirkungen bei einer Annahme der Motion, erklärte
Michel. Einerseits könne Gegenseitigkeit bedeuten, dass die Schweiz angesichts der
strengen Regulierung Chinas neue Investitionskontrollen aufbauen würde, was durch
die restriktive Haltung Chinas legitimiert würde. Andererseits verwies er auf die
überwiesene Motion Rieder (mitte, VS; Mo. 18.3021), die unter anderem chinesische
Direktinvestitionen erschweren wollte. Würde man nun von China verlangen, jegliche
Investitionsschranken gegenüber Schweizer Unternehmen fallen zu lassen, so müsste
die Schweiz nach dem Grundsatz der Reziprozität das gleiche tun, womit man das
Anliegen der Motion Rieder untergraben würde, argumentierte Michel. Zudem wolle
man die Verhandlungstaktik des Bundesrats bei der Neuverhandlung des

MOTION
DATUM: 15.12.2021
AMANDO AMMANN
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Freihandelsabkommens nicht unnötig einschränken. Beat Rieder äusserte sich in der
Folge selbst zu seiner Motion und legte Wert darauf klarzustellen, dass er sich für
Investitionskontrollen gegen «jeden staatlichen Akteur ausländischer Staaten»
eingesetzt habe, nicht nur gegen China. Er verlangte vom Bundesrat zu wissen, wann die
entsprechende Gesetzesvorlage für Investitionskontrollen dem Parlament vorgelegt
werde, da das Anliegen der Motion der APK-SR auch dort aufgegriffen werden könnte.
Bundesrat Parmelin bemühte sich zu verdeutlichen, dass eine sektorweise Reziprozität
nicht im Interesse der Schweiz wäre und man den Marktzugang von den jeweiligen
Interessen der beiden Staaten abhängig machen müsse. Er versprach, dass die Schweiz
bei einer Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens verbesserte Marktzugänge in
bestimmten, aber nicht in allen, Sektoren anstreben werde. Folglich forderte er den
Ständerat dazu auf, die Motion abzulehnen. Beat Rieder antwortete er, dass der
Gesetzesentwurf über die Kontrolle ausländischer Investitionen im März 2022 in die
Vernehmlassung geschickt werde. Die kleine Kommer folgte daraufhin der Empfehlung
der Kommissionsmehrheit und nahm den Vorstoss mit 26 zu 11 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. 8

1) AB SR, 2021, S. 831; Kommissionsbericht RK-SR vom 9.8.21
2) AB SR, 2021, S. 831; Kommissionsbericht RK-SR vom 9.8.21
3) AB SR, 2021, S. 831; Kommissionsbericht RK-SR vom 9.8.21
4) AB SR, 2021, S. 928 ff.; NZZ, 23.9.21
5) AB SR, 2021, S. 1431; Bericht der RK-SR vom 11.11.21
6) AB SR, 2021, S. 1421 ff.; Bericht RK-SR vom 19.10.21; AZ, NZZ, SGT, TA, 17.12.21
7) AB NR, 2021, S. 710; AB SR, 2021, S. 2f.; AB SR, 2021, S. 337
8) AB SR, 2021, S. 1400ff.; Mo. 21.3595
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